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für -Ö.iése Verletzung noch weit här_tef ist als alle Bann-
taten zusammen. Darum wird er ın ihnen nicht die „Grau-
samkeıt des Judengottes”, sondern die Gerechtigkeit des
wahren (rottes sehen. ber allem werden WIT nıcht ver-
SESSCHNH.: der Blutbann ist eın Stück des Alten Testamentes,
das Kreuz steht och nıcht aul Golgotha!

Die seelsorgliche Behandlung
bloß zivil getrauter Katholiken

Von Dr. bernhumer, 1NZ

Die im lefzten Hefit dieser Zeitschrift dem hema
veröffentlichten „Pastoralfragen” en dem Wunsche
Anlaß, möchte das Problem 1mM Umfange eNnan-
elt werden. 1esem unsche Wird  mit. der olgenden AD-
handlung untier möglichster Verrpeidung VO.  5 W ıeder-

Redaktı:on.holungen entsprochen,.,
Vorbemerkungen

a) Jesus Christus hat den Ehevertrag zwischen Ge-
tautten zur ur eines neutestamentlichen Sakramentes
erhoben. Daher ann zwischen (jetauiten keıin gültiger
EKhevertrag bestehen, hne 1PSO Sakrament SeiIn
(vgl (  S Aus dem Wesen der Ehe als eines Ver-
ırages ergıbt sich, daß die Kirche 1Ur den gültıgen Emp-
fang des Ehesakramentes eine estimmte Rechtsiorm
vorschreiben annn Vom Naturrecht sind für die Eın-
gehung dieses Vertrages keine bestimmten Formalıitäten
vorgeschrieben. Solche ann ber eın Ööffentliches (G1e-
meinwesen 1mM Interesse des Allgemeinwohles verlangen.
Das öffentliche Gemeinwesen, das Tür die hen der (r1e-
tauiten ın Betracht kommt, ist Nnu  — die Kirche. Schon 1IXi
ersien christlichen Jahrtausend galt es als Pflicht der
Christen, ihre hen „1IN Tacıe ecclesiae‘“ schhießen.
Eine allgemeine Rechtsnorm bestand ber für die Ehe-
schließung nıcht uch die Lhen, die hne Mitwirkung
der Kirche eingegangen wurden, wurden als gültig -
erkannt (klandestine en Das Laterankonzil (1215)
schrieb allgemeın das öffentliche ufgebo VOVFr. Klan-
destine hen in Hinkunit unerlaubt, ber och
weiıter gültig Um den sich aUus dieser Lage ergebenden
Mißständen egegnen, machte das TIridentinum durch
das berühmte Dekret „Tametsi” ess 24, Cap 1, De
ref matr.) die Gültigkeit der Eheschließung 1mM allge-
meınen von der Beobachtung einer bestimmten Form
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abhängig. Diese beé‚teht der 1Ehewillenserklärung Vor
dem zuständigen Piarrer un wenigstens ZwWel Zeugen.
Auf die Durchführung des Dekretes „Tametsi” un die
weıtere Entwicklung ann 1ler nicht näher eingegangen
werden. Heute ist das Eherecht des eX maßgebend.
ach Cal,. 1094 Sind im allgemeınen 1U die hen gültig,
die VOTL dem Pfarrer, VOL dem Ortsordinarıus der VOLr
einem VOIL diesen delegierten Priester un wenigstens
ZwWweı Leugen geschlossen werden. Zur Beobachtung die-
SCr Eheschließungsiorm sind VOL allem verpflichtet:

1le 1n der katholischen Kirche (zetauften der ihr
AUS der äresie der dem Schisma Bekehrien, mögen
auch diese der jene vVon ihr nachher ‘abgefallen sSeIN,

oft sS1e unter sich eine Ehe eingehen. Dieselben,
wWenn sS1e mıt Nichtkatholiken, seılen getauifte der
ungetaulite, uch ach erlangter Dispens VO Hindernıis
der Bekenntnis- der Religionsverschiedenheıit, iıne
schließen. 1938 1€In Österreich wurde VOor dem August
rechtmäßig geschlossene kanonische Ehe uch im staa  1  L-
hchen Bereich als gültig mıit allen bürgerlichen Wirkun-
SCH anerkannt. Seither beurteilt der aa die Ehe-
schließung ach seinen eigenen (‚esetzen. Die einschneit-
dendste Bestimmung WAar, daß die Eheschließung LLU1!-
mehr uch VOr eigenen staatlıchen Organen (Standes-
beamten) orzunehmen WAar (obligatorısche od
Zwangsziviılehe). Es wäre 1LUFr recht un: billig gewesen,
daß 1Im wiedererstandenen Österreich uch qauf ‚ dem
(zebiete des Eherechtes der Zustand VOTr der deutschen
Besetzung wiederhergestellt worden wäre. Leider wurde
aber das deutsche EKhegesetz unter Ausmerzung der e1In-
deutig nationalsozialistischen Bestimmungen beibehalten
(Gesetz VOo Juni el ist bisher TO
allen Bemühungen der österreichischen Bischöie geblie-
Hen Damit ist die Möglichkeı egeben, daß Katholiken
eıne staatlıch gültige Ehe hne Intervention der Kirche
schließen. Von vornehereıin mußte damıiıt gerechnet WEeTI-
en, daß Katholiken, denen die lebendige Verbindung
mit der Kirche und das rechte katholische Bewußtsem
verlorengegangen WAar, sich - mıt der standesamtlichen
Irauung begnügten, Sanz abgesehen VO  w denen, die ZWar
staatlich heiraten können, aber nıicht kirchlich, weıl eın
undispensierbares hehindernıs entgegensteht.

ber die schwere Gewissenspflicht, sich nıcht mıiıt
der zıvilen Trauung egnügen, unterrichtete die Gläu-
„Theol. -pnakt. Quartalschrift‘“ IL 1950
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bigen seinerzeit eifi von den österreichischen Bischöfen
herausgegebenes Plakat „An die katholıschen rauf-
leute!“, das manchen rten VoNn der (GGendarmerıe
beanstandet wurde und entiernt werden mußte Dor
hieß Ir s „Die Katholiken sind 1m (Jewissen
pflichtet, unmittelbar der doch ehestens ach der stan-
desamtlichen Eheschließung die kiırchliche TIrauung
durchzuführen. Die bloß standesamtlıche Eheschlie-
Hung ist VOI der Kirche keine gültige sakramentale Ehe
Den Katholiken ist daher qui Grund der bloßen standes-
amtlichen Eheschließung eın eheliches Beisammenwoh-
ne  b VOTLr ott nd dem Gewissen nicht hne Süunde mÖOÖS-
liıch.“ Einen äahnlichen Wortlaut haben uch die bischöf-
lichen Weisungen, die alljährlich verlautbaren sind
In den „Kirchlichen Ehevorschriften‘, WI1Ie S1e
der lÖzese L  1NZ Sonntag ach Erscheinung des
Herrn verkünden sind, wird eigens betont „Die kirch-
liche Trauung soll ach würdigem Empfang der heiligen
Sakramente der Buße un des Altares ehestens, wenn
möglich och nämlichen Tage, ach der standes-
amtlichen Iirauung erfolgen. ‘”

b) Hinsichtlich der Folgen sind bloß Z1vil Getraute
den Konkubinariern gleichzuhalten. Bigamıisten, die Tro
einem bestehenden Eheband zıvıl getraut sind, sind
rechtlich ehrlos (infames); S1e können unter Umständen
VO Ordinarıius uch exkommunıizıert der interdizijert
werden (can Dieser Straie verfällt nıcht NUr der
Eheteil. der durch eın Eheband gebunden ist, sondern
uch der andere, der vielleicht och ledig ist In hloßer
Zivilehe ebende Personen ziehen sich uch dıe tatsäch-
lıche Ehrlosigkeit (infamia facti) Z weil s1e I
ihres Vergehens un ihrer schlechten Lebensiührung beı
den rechtschaffenen un erns nehmenden Gläubigen,
die sS1€e kennen, den ulen Rut verloren haben Das Urteil
darüber steht dem Ordinarius (vgl Ca  S
Bloß zivıl Getraute haben den Orten, INa  e VOoONn
ihrem ungeordneten Verhältnis weiß, ach allgemeıner
AÄAnsicht der JIheologen uch als öffentliche un olfen:
kundıge Sünder (peccatores publicı et manifesti) Zgelten.

Nach Can 85D9, 1, sind Ööffentlich ‚Unwürdige, WI1e
Exkommunizıierte, Interdizierte und offenbar Ehrlose,
DOIN der Eucharıistie fernzuhalten, WeNnNn nicht ihre uße
un Besserung teststeht un S1e vorher das öffentliche

1) Vorbetbuch „Vater unser‘‘ IL,
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Ärgernis gutgemacht haben Zu den offenbar Ehrlosen
zählen uch die bloß zıvıl Getrauten, deren Verhältnis
Ööffentlich bekannt ist Der Kommunionempfang ıst g...wöhnlich uch anderen Orten, INa  — von der un-
geordneten Ehe nıichts weıß, Mangels der nOoTtweil-
digen Disposition (nächste Gelegenheit ZUT Sünde) nicht
möglich. Wenn geheime Süunder geheim die Eucha-
ristie bıtten un der Spender weiß, daß sS1e sıch nıcht SC-bessert haben, muß sS1e zurückweisen: nıcht aber,
WEeNnNn S1e öffentlich bitten un der Spender sS1e hne
Argernis nıcht übergehen annn (can 89J, 2) Der Zutritt
ZU Sakramente der Buß
Ernst empfangen wiıll

ist jedem gestaf[tet‚ der ım
ach Can 2397, Z werden solche, die öffentlich im

Konkubinat leben, VO  — den sogenannten kirchlichen
Ehrenrechten (actus Jlegitimi ecclesiastici) ausgeschlos-
SCH, bıs S1Ee Zeichen wahrer Besserung gegeben haben
(vgl uch Can.,. Zu diesen kirchlichen Ehren-
rechten zäahlt Vor allem uch das Amt des qauf- und
Fiırmpaten SOWIEe die Ausübung des Patronatsrechtes(can. 2256, 2°) ach Can. 1240, 1, G werden öffentliche
un offlenkundige Sünder, WenNnn sS1ıe nıcht VOor dem Tode
ir endwelche Zeichen der Reue egeben aben, des
kıiırchlichen Begräbnisses beraubt. Einem VO kirch-
lıchen Begrähbnis Ausgeschlossenen ist sowohl jede Be-
gräbnis- un Jahresmesse qals uch eine andere öffent-
liche Leichenfeierlichkeit verweigern (can. 1241)

In dem Irüher erwähnten Plakat hıeß E Katho-
liken, die die kirchlichen Ehevorschriften mißachten, das
Sakrament der Ehe zurückweisen un sıch mıiıt der Zivil-
ehe egnügen, können zum FEKmpfang der helligen Sakra-
menite N1IC zugelassen werden. Sie können uch nıcht
das Amt eines auf- der Firmpaten aqusüben. Wenn s$1e

WAas ott verhüten möge hne Anzeichen der (16-
sinnungsänderung un hne Reue .Der ihr Verhalten
sterben, kann ihnen eın christliches Begräbnis nıcht
zugestanden werden“.

Die _einzelnen' Fälle
Am einfachsten liegt die Sache 1m ersten allZwei Personen haben Nur standesamltlich gehetratet,könnten ber auch eine kirchliche Ehe eingehen. Ausbewußter Gegnerschaft die Kirche, Aaus Gleichgül-tigkeit, Bequemlichkeit der krasser Unwissenheit wurdedie kirchliche ITrauung unterlassen.

9*'
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a) Auch der ; _eifrigstp Seelsorger wird nicht ganz

verhindern können, daß 1n seiner _ Pfarre Eheschließun-
SCH vorkommen, denen keine kirchliche TIrauung folgt.
uch solche Familien bleiben der Hirtensorge des Prie-
stiers anveritiraut. Er würde seıne Pflicht vernachlässıgen,
WENN C sich überhaupt nıcht s1e kümmerte. Er muß,
WEeNnNn U  —; irgendeine Aussicht auf Erfolg besteht, Mittel
und Wege suchen, uch olchen Pfarrkindern seelsorg-
lıch nahezukommen. Der Piarrer wird VOL allem auch
die In seiner Piarre seschlossenen Zivilehen ın Evidenz
halten. Auf dem Lande ist das leicht möglich. In sröße-
renin Orften wird sıch der Seelsorger dafür interessleren,
welche Ehevorhaben bei der Gemeinde vorliegen. Es 15
wichtig, ‚da der Piarrer uch mıt olchen Familien, die
die kirchliche Irauung unterlassen aben, den bestehen-
den Kontakt nıcht verliert der einen olchen anknüpit,
WENN nıcht AUS dem SaNzZChHh Verhalten merkt, daß hler
alles verloren ist Allerdings omm VOT, daß uch der
hofinungsloseste Eheftall mıt der Zeit für die kirchliche
Ordnung „re1il” wird.

Der Priester WIrd bel sich bietender Gelegenhe1 PCI-
sönlıch der durch Mittelspersonen 1n kluger, unaut-
dringlicher Weise qu{i die Verpflichtung zZUFr kirchlıchen
Irauung aufmerksam machen. Dabei ist jede abfällige
uberung ber die staatliche Ehe unterlassen. Eine
günstıge Gelegenheıt, qau[i die Sache aufmerksam -

chen, ann sich be] der Taufe eines Kindes, bei einem
Todesfall . oder bei gelegentlichen Vorsprachen bloß zivıl
Getrauter . ın der Piarrkanzlel ergeben. Diıie eute kom-
men Scheine, zahlen vielleicht inre Kirchen-
beiträge uUuSW Das alles sollte nıcht bloß amtlich „erle-
digt‘‘, die günstige Gelegenheil sollte uch einer klei-
nen Aussprache benützt werden. Vielleicht ist uch eın
kurzer Besuch möglıch, WLn sich azu eine passende
Gelegenhei bietet (Versehgang der Krankenbesuch in
der Nachbarschalit u,. dgl.) Der Seelsorger bekommt
einen Einblick 1ın die Gründe, AaUuS denen die kirchliche
Irauung unterlassen wurde. Durch ruhlge Aufklärung
annn manches Vorürteıil beseiltigt werden. Der deelsorger
wird. vor allem auch betonen, daß die kirchliche TIrau-
ungs ohne Kosten und hne Aufsehen erfolgen kann,
auch wenn die Ziviltrauung schon VOrLr längerer Zeit statt-
gefunden hätte Auch au{ 1e€ verhängnisvollen Folgen
der Unterlassung der kirchlichen Eheschließung kann

hingewiesen werden. Wenn der Seelsorger erkennen
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muß, daß jede religiöse Einstellün—g und jeder: Wille ZUT
Ordnung der Ehe fehlt, annn ıst vorläufig jeder weıtere
Schritt aussıichtslos. In diesem Falle muß der: deelsorger
warten und beten, bis vielleicht die na (Jottes mıt
eıner Heimsuchung das Eis schmilzt, das die Herzen
umgıbt. Wenn AÄAnzeıiıchen dafür vorhanden sind, daß die
Zivilehe nıcht - Dauer ist, könnte der Seelsorger eine
abwartende Haltung einnehmen.

Den Beichtstuhl werden solche Zivilehegatten meist
ohnedies meilden, da S1e überhaupt der Kirche un dem
religiösen Leben SLar entfremdet sind der die Kon-
SCQUCNZEN fürchten, die der Priester verlangen mMu
W enn eın bloß Z1V1l (Gretrauter Der doch omm und
sSe1Ine ungeordnete Ehe beichtet der WEl der Beicht-
valer durch Fragen daraufkommt, muß dem Pöniten-
ten das Unrechte sSe1INes Zustandes In uhe klarmachen
un in zunächst einer auifriıchtigen Reue ber die
Vergangenheit bringen suchen. Die bloß zıvil Getrau-
ten leben gewÖhnlich In eıner Ireiwilligen nächsten (ıe-
legenheit schweren Süunden Wer die ireiwiıllige
nächste Gelegenheit nicht meiden will, kann nıicht 10S-
gesprochen werden. Der Priester muß mıiıt Ernst und
Entschiedenheit darauf bestehen, daß das Verhältnis
kirchlich eordnet der das Zusammenleben aufgegeben
wird. Die Lossprechung könnte einem solchen Pöniten-
ten DUr gegeben werden, WEeNnNn aufrichtig verspricht
un Sanz bestimmte Zusicherungen g1ıbt, daß er die Ehe-
sache bald als möglich in Ordnung bringt der das
Zusammenlehben aufgıbt un sıch bis dahin des Ge:
schlechtsverkehrs enthält Ist das ufgeben einer näch-
sten Gelegenheit mıit großen sittlichen Anstrengungen
verbunden, ann darf INan uch die Absolution verschle-
ben, hıs die Gelegenhei entiernt ist Dies gilt uüumsomehr.
WEeNN bezüglich des Ernstes des Versprechens eın Zweiletl
bleibt. Wer das egebene Versprechen nıcht gehaltenhat, dessen Disposition ist zweilelhaft und ann eın
zweıtesmal nıcht mehr absolviert werden. Ist überhauptkein ernster W iılle vorhanden, hat der Priester ach er-
Iolgter ruhiger Aufklärun die Lossprechung qauf jede_qall verwelgern.

b) Sind die beiden Zivilehegatten ZUr kirchlichen
Ordnung ihrer Ehe bereıt, ann ZUr einfachen Gültig-Machung convalidatio sımplex) geschritten werden. Es
muß or lem das nachgeholt werden, Was VO  — Anfangefehlt hat die kirchliche Eheschüeßungsfotm. Da;r;il
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C1iNeC wegen Mangels der .Form‘ ungültige Ehe gültig ge-MacC werde, muß S1e neuerdings 881 der vorgeschriebenenForm geschlossen werden (can. Die Erklärung des
Ehewillens muß VOL dem bevollmächtigien Priester und
ZwWel Zeugen erfolgen.

Wenn die Ungültigkeit der Ehe geheim ist, genugt
e 9 daß der Ehewille VOrTrT dem Pfarrer und ZWel Zeugen
geheim erklärt Wird, damıiıt der gute Ruf der Lhegatten
geschont werde. Wenn ber die Ungültigkeit der Ehe
öffentlich bekannt ist und sich die Fhegatten nıcht
weilgern, öffentlich VOrT dem Pliarrer un ZW el Zeugen
erscheıinen, IMu der Ehewille ÖöfHientlich erklärt WEeTI-
en, damıt das Ärgernis beseitigt wird. Diese ‚Öffent-
Lichkeit“ der Erklärung des Ehewillens annn größer
der gerın SeIN. Der höchste rad ist annn egeben,
WEeNN die SCrklärung des Ehewillens ach vVOTauUsSgESAN-
n 'Aufgebot Ölfentlich 1n der Kirche erfolgt. Diese
„Öffentlichkeit““ ist an sıch notwendig, WENN die ngültig-
keıt der Ehe notorisch geworden ist. Wenn jedoch hin-
reichende Gründe eın geringeres Maß VO  e „Öffentlich-
keit” nahelegen, kann die Dispens VO ufgebot erbeten
werden, un der Bischof ann erlauben, daß die Er-
klärung des Ehewillens entweder ım Pfarrhof (Pfarr-
anzlei der 1mM Hause der Ehegatten VOT dem Pfarrer
und zwel LZeugen erIolge.”) Wenn be] schon stattigefun-
dener Ziviltrauung die kirchliche Irauung ehestens
folgen soll, annn 1in der Dıözese Linz jeder rauungSs-
berechtigte Priester VO  — einem, ZWEeI der reı Aufgeboten
dispensieren, bel Trel Au{igeboten eistung de
Manifestationseides. Wenn die Trauung 1n der Pfarr-
kanzlei der in einem Privathause abgehalten werden soll,
ist die bischöfliche Erlaubnis einzuholen.“) Dabe!] ıst 11
der Regel der 1im Rıituale vorgesehene ıtus, VOoO  u Braut-

und Brautsegen’ abgesehen, beobachten (Kreuz,
ZWel Kerzen, Rochett, Stola). Wenn die Ungültigkeit der
Ehe öHentlich bekannt WAar, sollen die Khegatten In
ıhrem eigenen Interesse dafür SOTSECN, daß uch die Gül-
tigmachung bekannt werde, damıit s1e, hne Ärgernis ZzUu

geben, Öftfentlich den Sakramenten gehen können und
ıhnen 1m Falle des lodes eın kirchliches Begräbnis SC-
währt werden kann.

C) Ist eine einfache Gültiämachung der Zivilehe nıicht
Vgl Noldin-Schmitt, De Sacramentis, ed 2 ’ 660; ıch-

mann-Mörsdorf, Lehrbuch des Kirchenrechts II© 278
$) Vgl. Linzer Diözesanblatt 1940, Nr. 9, A  ‘9
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möglich, kannn unter Umständen eine Heilung In der
Wurzel (sanatıo in radice) angestrebt werden. Es kann

der all eintreten, daß eın Eheteil (z die Frau)
ZUr. kirchlichen Ordnung der EKhe bereıt ware, während
sich der andere FEhepartner weigert. In diesem Kalle
könnte die Heilung ın der W urzel erbeten werden, |=>

terne 1Ur feststeht, daß Von Anfang e1n wirklicher,
hinreichender Ehewille vorhanden War un nıicht wiıider-
ruien wurde. Man versteht unitier der Heilung in der Wur-
zel bekanntlich die Gültigmachung der Ehe, verbunden
mıiıt der Dispens VOo einem etwalgen Ehehindernıis und
überdies uch VOo  — der gesetzlich geforderten Erneuerung
des Ehewillens (vgl Can. uch eine bloße Zivilehe,
bel der eın wahrer Ehewiille vorhanden WAar, annn aus
einem gerechten Grund „1IN radice“ sanıert werden. Der
entsprechend schwere TrTun ist meiıstens damıiıt egeben,
daß eın Eheteil nıcht ZAULE Erneuerung des Ehewillens
gebracht werden kann, ber doch die Ehe Iortsetzen
11l Die Heilung 1n der urzel ann einz1g Vo Aposto-
ischen Stuhl gewährt werden (can. Doch wird 1D
NECUCTITETr Zeıit uch den Bischöfifen 1Im Rahmen der Quin-
quennalfakultäten die Vollmacht ZULF Heilung 1ın der
Wurzel VOI Zivilehen verliehen, vorausgeselzl, daß nıcht
außerdem och eın hehindernis vorliegt, von dem Rom
nıicht dispensieren pflegt.*) W.o die bloße Zivilehe be-
kannt WAar, düriten solche Eheleute, Ärgernis VeI-

meiden, uch nach Sanierung ihrer Ehe nicht öffentlich
den Sakramenten, besonders ZUur hl Kommunilon,

gehen Sonst müßten S1e ihre mgebung darau{tf aqufmerk-
sa machen, daß die Ehe kirchlich eordnet wurde. Das
wäre uch aus dem Grunde empfehlen, damit ihnen
tür den all des Ablebens eın kirchliches Begräbnis DC-
währt werden ann

Was hat 1U geschehen, wWenn ein Katholik, der
ın bloßer Zivilehe leht, die kirchlich eordnet werden
könnte, schwer erkrankt und mıt den Sterbesakramen:-
ien versehen werden So Wenn der Priester vVvon em
Kranken selbst gewünscht wird, ist eine gewisse Be-
reitschait ZUFTF Ordnung des Verhältnisses VO  m orne-
herein anzunehmen. Schwieriger ist C5S, Wenn der Prie-
ster selbst die Initiative ergreifen muß. Es ist auf jeden
all besser, WenNnn 1es möglich ist, dem Kranken den
Gedanken, einen Priester rufen, durch Angehörige
der Hausbewohner nahebringen lassen. un

Vgl Linzer Diözesanblatt 1940, NrT. 3,
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rüfen der nicht, der Seelsorger gehe aul je-dén Kall zum
Kranken und nehme eventuell das Krankenöl mıt, nicht
ber das Allerheiligste. Aufgabe des deelsorgers ist e5S
NUunNn, den Kranken ZUu Kmpfang der Sterbesakramente

disponieren. Er muß mıt üte und Geduld trachten,
den Kranken azu bringen,; daß seın Unrecht e1IN-
s]ieht un den Willen äaußert, die kirchliche Irauunghald als möglich nachzuholen der 1m Falle der jieder:-

das weıtere eheartige Zusammenleben aufizu-
geben Würde sich der Kranke srundsätzlich weilgern,1€e Ehe kırchlich ordnen oder das Zusammenleben
aufzugeben, bliebe nıichts anderes übr1g, als die Sterbe-
sakramente Zu Wenn der Betreffende hne
Reue gestorben. isSt ıst uch die Verweigerung des kirch-
lichen Begräbnisses eindeutig klar und daher konsequen!tdurchzuführen.

Wenn jedoch der Glaube nıcht Sanz N Vepeohutfe: ist,
wird der Priester be dem Schwerkranken Krifolg haben
Zeigt dieser ulen Willen, behebe der Priester a ]l-
Tällıge Schwierigkeiten, die vielleicht der Kranke VOT-
bringt. Sodann wird der andere Ehepartner gerufen,
uch seine Ejnwil}igupg ZUu kirchlichen Eheabschluß
erlangen. Bei C drıngender Todesgefahr iindet die
ehebung etwaiger hehindernisse und die Trauung 1n
der kirchlich vorgeschriebenen Form STa Zuvor ist ein
Protokaoll auizunehmen un dabei besonders ach Hin-
dernıssen Iragen. Das ufgebo entfällt ın Todesgefahr.EKs genügt 1Im allgemeinen die beeidete Versicherung der
Kontrahenten, daß S1e ogetauft und durch eın Hindernis
gebunden sind (can 1019, 2) Ist der esunde Eheteil
akatholisch, sıind Von ıhm uch die sogenannten Kau-
telen eisten. Wenn die Verhältnisse gestatten, soÄil
eıne solche Trauung auf dem Kranken- der Sterbebett
nach dem Rıituale vorsenomMmM werden. Im Notfalle
annn INnan siıch quf die wesentlichen Fragen ach dem
Ehewillen beschränken. Praktisch wäre olgende Ord-
NUunNngs einzuhalten: Beichte der schwerkranken und
möglich uch der anderen Person, Trauung, pendung der
Wegzehrung, der Letzten ung und des Sterbeablasses.
Der Eheabschluß ist uch in das Trauungsbuch eINZU-
tragen.

Bei drıngender Todesgefahr (urgente mortis periculo)können die Ortsordinarien ZUT Beruhigung des eW1S-
SCIHNS und Legitimierung der Nachkommenschaft sowoh!
Von der kirchlicheq Eheschließungs-fo;m, als auch Oil
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allen Kirchenrechtlichen Ehehindernissen mıt Ausnahme
der Priesterweihe und der Schwägerschait 1n der eraden
Lin  1e nach vollzogener LEhe dispensieren (can In
Fällen, 1ın denen nıcht einmal der Ortsordinarius anseE-
SanNngseN werden kann, besitzen untier den gleichen Ver
hältnissen dieselbe Dispensvollmacht der Piarrer, sodann
der Priester, der der Ehe ach Can. 1098, (Notehe-schließungsform) assıstiert, ierner der Beichtvater, letz-
erer ber Aur für den (r(ewlissensbereich bel der sakra-
mentalen Beichte (can. Die 1er gewährte oll-
macCc kommt untier den gleichen Bedingungen wohl auch
jenen Priestern Z welche VO Pfarrer ZUr Eheassistenz
in seıner Pfarre delegiert sind (Kooperatoren, Benefi-
zıiaten a.) Der zuletzt behandelte all würde eintre-
ten, WCNN der Kranke schon chwach Ware, daß auch
iıne Ehewillenserklärun schqn sehr schwer der
möglich .‚.wäre.?

Könnte die kirchliche I rauung nıcht VOTYCHOMMENıyerden, weil VE der andere Fhepartner abwesend 15
der sıch weigert, könnte der Priester den Schwer-
kranken, der Reue und en W illen ze1gt, doch mıiıt
den Sterbesakramenten versehen. Voraussetzung 1st
allerdings die Behebung des ÄArgernisses. Diese ist 1el-
tach schon mıt dem öffentlich bekannten EKmpfangder Sakramente egeben W omöglich soll INa  ea} O1l
Kranken eine schriftliche der mündliche (vor Zeugen)Erklärung verlangen, 1n der verspricht, die Ehe
ordnen, sobald sıch azu die Möglichkeit bietet. Unte:
diesen Voraussetzungen annn uch eın kirchliches Be-
gräbnis ewährt werden. Unter Umständen wird sıch
uch emp{fehlen, eım Grabe darauf hinzuweisen, daß
der Betreffende die Sterbesakramente empfangen un die
Forderungen der Kirche SsSoWeıt als möglıch erfüllt hat

CMn  — eın Priester einem bloß zıvil (zetrauten g-rufen wird, der schon bewußtlos ıst, ber VOTLr dem. Eın-
T1 der Bewußtlosigkeit ach dem Priester verlangtder SONS Zeichen der Reue (aliqua sıgna poenitentlaeach Can. 1240, 1) egeben hat, erkläre der Priester
den Umstehenden, daß INa  D das Verhalten des Sterben-
den wohl qals Widerruf des gegebenen Ärgernisses be-
trachten könne, absolviere ihn bedingungsweise und
spende ıhm die Letzte ung un den Sterbeablaß. Fü
den. Nachweis, daß der Sterbende Vor Verlust des Be

Vgl azu Kunz RN Die katho
A gensburg 1922, S Hsch€ . Krankensägglsf)rge.
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wußtseins Zeichen der Reue gegeben hat, genügt nach
Ansıicht der Autoren schon eın glaubwürdiger Zeuge. EKın
einfaches kirchliches Begräbnıis ann gewährt werden,
jedoch S daß eın Ärgernis ferngehalten wird (z durch

Im Zweifelsfalle ist,eine kurze Erklärung Grabe
wWEeNnNn -die Zeıt zuläßt, der Ordinarı Z eiragen. Bei
Fortdauer des Zweifels soll der Leichnam kıirchlich De-
raben werden (vgl Can 1240, 2) Hätte-aber eın bloß

Z1V1L (jetrauter VOTL Eintreten der Bewußtlosigkeit den
Priester nıicht rulien lassen und uch sonst keine Zeichen
der Heue egeben, spend der Priester, WEeNN noch
eholt wird, höchstens bedingungswelse die HsoIution.

Eın kirchliches Begräbn1S ist 1n diesem Falle unmOÖ$S-
lich.®)

Der zweıte all hıetet wesentlich rößere Schwlie-
rigkeıiten: Es handelt sıch IL  S PersonNeEN, die N eines
undispensierbaren EhehindernNLSSESs überhaupt nıcht
kirchlich heiraten können. Der häufigste all ist der,
daß ein eil der uch beide Teile durch eın kirchliches
Eheband gebunden sind.

a) EKs handelt sıch bei diesen zivil (zetrauten meıst
U: Leute, die sich die Kirche und die relig]ösen
Pflichten uch sonst wenl1g kümmern. Es gıbt unter
ihnen ber uch solche, die ulen W illen haben un
besonders untier dem Ausschluß VOo den Sakramenten
schwer leiden. Sie würden ihre Ehe kirchlich ord-
NCI, WEeNN das möglich ware. S1e zahlen die Kirchenbei-
ra und besuchen vielleicht. SOsa regelmäßig den
Gottesdienst. Solche Menschen zOomMMmMen uch gelegent-
lich ın den Beichtstuhl. Namentlich aul dem Lande WEeTI-
den sS1e be1 gröheren Konkursen [0288! Strome mitgetra-
sgen uch die Unruhe des (1ewissens veranlaßt s1ıe
manchmal, den Beichtvater aufzusuchen.

Wegen Vorliegens eines undispensierbaren Hinder-
NnIıSsSeSs ist eine Gültigmachun der Ehe unmöglich. egen
Vorhandenseins einer nächsten Gelegenhe1 schweren
Sünden ist gewÖöhnlich uch eine : seelsorgliche Hılfe
nicht möglich Der Beichtvater wird sich durch Fragen
über den all näher informleren und. den Standpunkt
der Kirche mıiıt ruhigem Ernst arlegen. Für gewÖöhn-
lıch ist die Irennung der Lebensgemeinschaft der bloß
zivil Getrauten die Voragssetzung Tür die Zulassung

Vgl Kunz, O, 104 £.; Schöllig O., Die VerWa1tung- der
neiligen Sakramente. 356; ichmann-M örsdorf, O.,319,
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den Sakramenten. Weraut'richtig verspricht, die Tren-
nung sobald als möglich durchzufiühren un sıch bis
dahin VOo Verkehr Zu enthalten, könnte sich abso!-
viert werden. Da ber dieser Schritt oft sehr schwer 1ist,
wird InNna  b sich in den meısten Källen nicht mıiıt eın
Versprechen begnügen, sondern die Lossprechung -
schieben, bıs die Irennung durchgeführt und die nächste
Gelegenheit ZUr Sünde beseitigt ist.

Oft WwIrd die Irennung solcher bloß z1vıl (jetrauter
nicht-zu erreichen SeiNn. Gewiß, wird Ina  e nıcht leichter-
dings die manchmal LUr vorgeschützte Unmöglichkeit
einer Lösung des Verhältnisses glauben. Wo eın Wiılle
ist, Läht SICH oit uch eın Wes finden. ber gıbt auch
Fälle, WOoO eine ITrennung moralısch unmöglıch ist.
Solche Zivilehen sınd oIt das rgebnis wirtschaftlicher
Verhältnisse. Die Leute sınd aufeinander angewıesen.
Was soll geschehen, wWEeNnNn Aaus einer solchen Ehe Kinder
stammen? Hier ist nicht selten die rauhe Wirklichkeit
stärker als alle Überlegungen. Schließlich soll der Prie-
ster irennen, W as der Staat gesetzlıch schützt. Die Irel-
willige nächste Gelegenheit wird manchmal einer
notwendigen. Das Verbleiben 1n einer notwendigen Ge-
legenheit ZUr Sünde wWwWAare NUur denkbar, WEn s1e durch
Anwendung geeıgneter ıttel eiıner entfernten gemacht
werden könnte. Das ist hber bel den meisten Zivilehe-
gatten, zumal jüngeren, aum möglich. EKs bleibt oft
nıchts anderes übrig als warten, b1is der 1 Wege
stehende Eheteil stirbt und eine kirchliche Ordnun
Ehe möglich wird der

Ks kommt ber trotzdem VOT, daß bloß zıpil (jelraute
beichten un kommunitziteren, hne daß sS1e ihr
aubtes Verhältnis iın Ordnung gebrac haben Sie gehen

einem Iremden Priester, bekennen 1Ur einfiache Sün-
den das Gebot un: VOo  am} ihrer ungeord-
neten Ehe überhaupt nichts. So bekommen s1e die LoOos-
sprechung und gehen ZUr hl Kommunion. Be] der eute
oft herrschenden krassen Unwissenheit und Verwirrung
der Begriffe annn die subjektive Schuld manchmal schwer
bestimmt werden.

Wie hat sich der Seelsorger verhalten, WEeNnNn en
solecher Zz1vıl Getrauter, dessen Ehe nıicht ordnen ist,

Kommunionbank erscheint un iıh kenn!?
Wenn das Beichtsiegel in Frage käme, müßte die heiligeKommunion uch auf die Gefahr eInes Sakrilegs hin
gereicht werden. Für den häufigeren Fall, daß das Beich£
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siegei nıcht ın Betracht kommt, sibt Emulıo Berardı 881
seinem Werke „De recidivis el OCCasionarils‘ HL, 151)
folgenden Rat 1 concubıinarıus publice pela COM-
munıonem et sacerdos 1O  —_ habeat LeEMPUS perpendendi

circumstantıas, debet cComMmmuUun]lıonem concedere;
151 evidentissımum sıt, quod cCommunl1O denegarı debet“
Letzteres wIird nıcht immer der all Se1N. Es wäre
ımmerhın uch möglich, daß die betreffende Person die
Sache in der Beichte, die im allgemeiınen präsumieri
werden dari, SoOWeıt geordne hat, daß sS1e losgesprochen
werden konnte. Sehr mMu qauf das Ärgernis geachte
werden. In kleineren Pfarren, besonders auf dem Lande,
ıst die ungeordnete Ehe öffentlich bekannt. Wenn 1U
der Seelsorger einem öffentlichen Sünder hne weıteres
die hl Kommunion reichte, würden die Gläubigen daran
mıiıt Recht Anstoß nehmen und den Gesetzen der
Kirche iIrre werden. Der Priester wird einen olchen bla
Z3VvV1l (zetrauten gelegentlich ın ruhiger W eise ZUF ede
stellen un iıhn auimerksam machen, daß ın ın Zu-
zunit der Kommunionbank übergehen müßte, solange
die Eheangelegenheit nicht hinlänglich geordnet der das
Zusammenleben aufgegeben ist Hier müßte der Seel-
SOTSECr wirklich konsequent handeln.

Der Fall, daß bloß Z1vıl getiraute Katholiken, deren
Ehe nıicht kirchlich geordnet werden kann, “"aber
uch eine Irennung moralisch unmöglich ist, trotzdem

den Sakramenten zugelassen werden können, wurde
in _ dieser Zeitschrift‘) ausführlich behandelt Kiniges sSe1
azu och bemerkt. Die Voraussetzungen TÜr die Zulas-
SUNS den Sakramenten, besonders ZUFLC hl Kommunion,
sind theoretisch leicht anzugeben: Es muß die nachste
Gelegenheı zZur Sünde behoben, bzw In eine entfernte
umgewandelt seıin. Das Ärgernis mu ach Kräften
gutgemacht und iür dıe Zukunit vermijeden werden.
Praktisch ist die Herstellung dieser Voraussetzungen oit
SChWIeT1S. Mit Rücksicht aui den normalerweise starken
Geschlechtstrieb ist gegenüber dem Versprechen, in Zu-
kunft auf den Geschlechtsverkehr verzichten un W12
Bruder un Schwester zusammenzuleben, namentlich
bei Jüngeren Personen, Vorsicht Platze. Man bedenke,
daß die beiden Tag und aC In derselben ohnung
eben, ım selben Raume schlaien. Hier könnte NUur
eine Bewährun
heben uUurC ängere Zeit jeden Zweifel be-

‘) (1950), Heft,
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Wenn die Zivilehegatten S‚Chon alter sihd, könnte
sıch der Priester her mıt dem Versprechen der Enthalt-
samkeıt NU. Dies umsomehr, wenn ohnedies schon
längere Zeıt kein“ geschlechtlicher Verkehr mehr VOoTrgeE-
kommen ist Der andere Ehepartner müßte VO  _ diesem
Entschluß in Kenntnis gesetzt werden. Außerdem mMUuDß-
ten Maßnahmen ZUr Beseitigung der Gefahr der Unent-
haltsamkeit getroffen werden (Irennung der Schlaf-
tatten, größte Zurückhaltung 1mM notwendigen sonstigen
Verkehr, sofortige Abweisung aller Annäherungsversuche

ä.) Vielfach wiıird eine schriftliche Erklärung oder
wen1gstens eine Erklärung VOor Zeugen verlangt, daß
beiden Zivilehegatten 1n Zukunit aul den ehelichen Ver-
kehr verzichten und WwW1e€e Bruder un Schwester Zusam-
menleben. anche Autoren halten das bloße Versprechen
küniftiger Enthaltsamkeıt nıicht TÜr ausreichend und Ver-

langen, bevor die Lossprechung erteilt wird, eine Be-
währung durch eiıne gewIlsse Zeit Würden die verlang-
ten Vorsichtsmaßnahmen nıcht angewendet un die
Süunden bald ach der Beichte hne ernstlichen amp
wieder beginnen, könnte Nn mangelnder Disposition
die LOSS
werden.

prechung bis au{f weıteres nıicht mehr egebgn
Die zweite Bedingung HÜr die Zulassung den Sakra-

menten ist die reparatıo scandalı, die Gutmachung des
gegebenen Ärgernisses und dessen Vermeidung TÜr die
Zukunit. Am besten könnte das Ärgernis durch einen
echsel des Wohnortes vermieden werden. Diese Mög-
lNichkeit besteht ber NUr selten Am bisherigen Au{fent-
haltsort, INa  a} die Zivilehegatten enn un VO  > ihrer
ungeordneten Ehe weiß, könnte das ÄrgernI1s durch (Ge-
staltung der Wohnweıse, durch das 1 Verhalten 1n
der Öffentlichkeit, durch offenkundige Zeichen der IJ e-
bensbesserung, Mitteilung Verwandte und Bekannte

dgl vielleicht behoben werden. Praktisch wird sıch
ber empfehlen, daß solche Zivilehegatten ihrem Aut-
enthaltsort nıicht öffentlich den Sakramenten, beson-
ers ZUr hl Kommunilon, gehen. Es wäre ihnen ringen(

raten, auswärts den Sakramenten gehen,
1HNan ihre Famıilienverhältnisse nıicht kennt (Nachbars-
pfarre, Wallfahrtsort).

Die weıtere Frage, wer berufen ıst solche bloß z1vil
Getraute, dıe dıe Voraussetzungen eirfüllen, den
Sakramenten zuzulassen, wurde in jüngster Zeit disku-
tiert Dr Carl Holböck verirıtt die Ansicht, daß aut
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keinen a1l der eirizeine Priester S D COTfStUhl die Er-
laubnis geben könne un daß uch der Pfarrer nıcht
aus eigenem entscheiden dürfe; das Urteil über die da-
mıt zusammenhängenden Fragen stehe hne Zweilel NUur
dem Ortsordinarius der sich ın besonders schwierl-
SCNH Fällen zweckmäßig die Apostolische Pönitentiarie
wenden werde.“”) Dr Leopold Lriebhart nımmt einen
gegenteiligen Standpunkt ein.”) Tatsächlich bestehen 1n
vielen Diözesen keine Vorschrilften, die eıne Erlaubnis
der Entscheidung des Ortsordinarıus verlangen. Es ist
gewiß emp{fehlen, esonders in zweılelhalten Fällen,
die Sache dem Bischof vorzulegen. Wenn der Ortsordi-
NAarıus für die Behandlung solcher hloß Z1Vıl getirauter
Katholiken elSCENE Weisungen egeben hat, sind digsebefolgen.

So annn ach einer für dıe Frzdiözese ünchen CT-

Anordnung,*°) die mıt einıgen Abweichungen
VO  } anderen Diözesen übernommen wurde, Ehegaltten,
die In kirchlich ungültiger Ehe leben, hne daß eine Gül-
tiıgmachung möglich ist, die Zulassung den heiligen
Sakramenten DUr durch den Öberhirten, nıcht durch den
Pfarrer der den Beichtvater, uch nıcht unter Beschrän-
kung qui den inneren Bereıich, gewährt werden. Voraus-
seizung ist das beiderseitige schriftiche Versprechen, W1]Ie
Bruder und Schwester Lı Jeben, un regelmäßig eın VOTI-
gerücktes Alter, un War die Vollendung des Lebens-
jahres. Jede (zefahr eines Ärgernisses muß vermileden
werden;: die Scheingatten dürfifen daher regelmäßig nıicht
an Orten, denen die Ungültigkeit ihrer Ehe bekannt
ist, den heiligen Sakramenten gehen. Die 1ın dieser
Anordnung verfügte Kinschränkung der Beichtgewaltegegnet ach LEichmann-Mörsdorf ernsten Bedenken,
weil nıcht Iormal, aber sachlich eiIn Sündenvorbehalt
aufgestellt wird, dem die gesetzlichen Voraussetzun-
SCn nıicht egeben sınd.**)

Für den Fall des plötzlichen eDens nNe vorheri-
Versehen) könnte olchen Zivilehegatten eın kirch-lı[hes Begräbnis NUur ewährt werden, WeNnn 1€eSs hne

Ärgernis möglich ware. Voraussetzung Ware, daß die

Der Sakramen
(1949), Nr. 12,

tenempfang Von Zivilehegatteri. K1erqs-Blatt
Der Sakramentenempfang Zivilgetrauterr Diese zé;—@m;tt(1950), Heft,

10) 1947, 139
11) O.,
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Aussöhnfifig mit der Kirche und die Zulassung ZuU den
Sakramenten 1ın er Öffentlichkeit hinreichend bekannit
ware (schriftliche Erklärung VOL dem Seelsorger, recht-
zeıtige Mıtteilun dıe nächste Umgebung; aufklärendesWort Grabe

C) Schwieri1g wird uch die Au{fgabe des Seelsorgers
WE Katholiken, deren Zivilehe nıcht kirchlich geordnet
werden kann, schwer krank werden der GUl zu Ster-
ben kommen. Eine eindeutige Lösung WITr  d sıch 1er
überhaupt nicht vorbringen lassen. Manchmal muß sich
der Priester erst den Wesg Z Kranken bahnen. Selbs
1imM Falle, daß Z Kranken gerufen wird, müßte
zunächst hne das Allerheiligste hingehen. Es gılt wieder-
u das (Gewissen wecken und die IUr den KEmpfang
der Sterbesakramente notwendige Disposıtion schaft-
ien Oft werden mehrere Besuche notwendig se1ın, un!:

Ende wird die Disposition och zweilfelhaft bleiben.
Am ehesten wird gelingen, den Kranken ZUFTC Reue über
das VETSANSCHE Leben bringen.

Die größte Schwierigkeit besteht hinsichtlich des Vor-
sSatzes für die Zukunft. Eine Ordnung der Ehe durch eine
kirchliche Irauung ist ausgeschlossen. Wenn ziemlhien
sicher mıt dem Ableben rechnen IST. wird INa  — sich
wohl mıiıt einer Zeugen abgegebenen Erklärung be-
gnuüugen können, in der der Kranke das ungeordnete Ver-
hältnıs hbedauert und versichert, es iun wollen, W as
ott vVo  S] ıhm verlangt. ber W as dann, WEeNnNn mit der
wahrscheinlichen Wiedergenesung Z rechnen ist? Füuür
diesen all muß der Priester sıch quf der Beseitigung
der nächsten Gelegenheit ZUT ünde, aqauf der TIren-
NUnNgS der Lebensgemeinschaft bestehen. Wenn der
Kranke diesbezüglich Sar keine Bereitschait zeıgt, muß

die Folgen tragen. Er annn nicht versehen un 1mMmM
Kalle des möglicherweise doch eintretenden l1odes nıiıcht
kirchlich egraben werden.

Ist der Kranke srundsätzlich bereit, sich VOo der
deren Person trennen, ist ber die sofortige Durch-
führung nıcht mösglich, weıl sS1e ZUT ege braucht un
SONS n]ıemand ekommen kann, So ist eine notwendige
Gelegenheit egeben, welche SoWeıt als möglich In eine
entfernte. umgewandelt werden muüuüßte Der Kranke
müßte VorT Zeugen erklären, daß bereıt ist, den qande-
Ten eil entlassen der selbst wegzugehen, sobald 6S

möglich ISt: un 1ın der Zwischenzeit mıiıt dem anderen
eil HUr Soweıt als unbedingt notwendig umzugehen.



144 Obernhumér‚ Behandlung bloß Z1V1144  S "o‘berhhuinér‘‚ ; Behandlung b1‘9[5 ' z‘ivril‘ Géfräutér  N  Geht _dér Kranke auf diese Bedingungen ein, D  ihm die Sakramente gespendet werden. Es wäre auch  denkbar, daß der Kranke glaubhaft dartut, daß das Zu-  sammenleben der beiden kein Eheleben sei oder nicht  mehr sei, daß ihm die „Frau‘“ nur die Wirtschaift führe.  Der Fall wäre dann im Sinne der früheren Ausführungen  zu lösen. Wenn trotz bestem Willen augenblicklich kein  Ausweg sichtbar ist, wird man bei wirklich ernster Er-  krankung doch die Sterbesakramente spenden, wenn der  Kranke seinen Fehltritt aüufrichtig bereut und ernstlich  verspricht, die nächste sich bietende Möglichkeit zur  rdnung der Sache zu benützen.  Vielleicht /‘ kommt  schneller eine Möglichkeit, als man oft glaubt. Eventuel-  len Äußerungen wegen des kirchlichen Begräbnisses im  Falle des Ablebens begegsne man mit dem Hinweis dar-  auf, daß die betreffende Person vor dem Tode die Ange-  legenheit soweit geordnet habe, daß sie mit den Sterbe-  sakramenten . versehen werden konnte. Auf dem Lande  wird die Tatsache des „Versehens‘“ leicht bekannt. In der  Stadt ist die Gefahr des Ärgernisses weniger groß, da  vielleicht nur ein kleiner Kreis von der ungeordneten  Ehe gewußt hat qnd vom kirchlichen Begrä.bnigerfährt.  Schluß  _ Die häufig erhobene Forderung nach Weitgefxender  Milde in der Behandlung bloß zivil getrauter Katholiken  ist in den Zeitverhältnissen begründet. Aber man darf  auch nicht zu weit gehen und verlangen, daß die Kirche  ihre tragenden Gesetze und damit sich selbst aufgebe. Es  gibt Grenzen, die nicht überschritten werden dürfen. Ein  möglichst einheitliches Vorgehen wäre von größtem  Wert. Dabei darf aber nicht übersehen werden, daß die  einzelnen Fälle trotz ihrer Ähnlichkeit doch auch wieder  so verschieden sein können, daß die letzte Entscheidung  dem Gewissen des Seelsorgers überlassen werden muß.  Zum Schlusse kommen wir noch auf den Fall zurück,  daß die kirchliche Eheschließung unterlassen wird, ob-  wohl sie möglich wäre. Ein bekanntes Wort sagt: Krank-  heiten vorbeugen, ist besser, als sie heilen. Wir müssen  gestehen, daß unsere Durchschnittskatholiken wenig oder  gar nicht vorbereitet in die neuen Verhältnisse eingetre-  ten sind. Was wissen denn diese im allgemeinen vom  Gnadengeheimnis der sakramentalen Ehe? Die einfachen  Leute werden durch das Herkommen gelenkt. Heute  gehört es noch weitgehend zum guten Ton, kirchlich zuGetrautg‘r
Geht dér Kranke auf diese Bedingungen ein, so können
ıhm die Sakramente gespendet werden. Ks wäre auca
denkbar, daß der Kranke glaubhaft dartut, daß das Zu-
sammenleben der beiden ein Eheleben Sel der nıcht
mehr sel,; daß ihm die „Frau  .. 1LUFr die Wirtschait führe.
Der all ware annn 1m Sinne der irüheren Ausführungenlösen. Wenn TOLZ bestem Wiıllen augenblicklich eın
Ausweg sichtbar ist, wird InNnan be]l wirklich ernster Kr-
krankung doch die Sterbesakramente spenden, WEeNnNn der
Kranke seinen Fehltritt aufrıiıchtig bereut un ernstlich
verspricht, die nächste sıch bietende Möglichkeit ZUF

rdnung der Sache benützen. Vielleicht kommt
schneller eine Möglichkeit, als IHal oit glaubt. Eventuel-
len Außerungen des kırchlichen Begräbnisses 1m
Falle des Ablebens begegne INnan mıiıt dem inwWeIls dar-
auf, daß die betrefifende Person VOTL dem ode die Ange-legenheit soweit geordnet habe, daß S1e mıiıt den Sterbe-
sakramenten . versehen werden konnte. Auf dem Lande
wırd die Jatsache des „Versehens““ leicht bekannt. In der
Stadt ist die (zefahr des Ärgernisses weniger groß, da
vielleicht NUur en kleiner Kreis VOoO  — der ungeordnetenEhe gewußt hat und VOoO kirchlichen Begräbnis ; erfährt.Schluß

Die häufig erhobene Forderung ach WeitgefxenderMilde in der Behandlung bloß z1ıvıl geirauter Katholiken
ist In den Zeitverhältnissen begründet. ber inNnan dartf
uch nıcht zu weıt gehen und verlangen, daß die Kirche
inNnre tragenden Gesetze und damıiıt sich selbst aufgebe. Es
gibt Grenzen, die N1IC überschritten werden dürifen. Eın
möglichst einheitliches orgehen ware VO  a rößtemWert Dabei darf aber nıcht übersehen werden, daß die
einzelnen Fälle TOLZ ihrer Ahnlichkeit doch uch wieder

verschieden se1in können, daß die letzte Entscheidungdem Gewissen des Seelsorgers überlassen werden muß
Zum Schlusse kommen WIT och auf den all zurück,daß die kirchliche Eheschließung unterlassen wird, ob-

wohl S1Ie möglich ware. Ein bekanntes Wort sagt Krank-
heiten vorbeugen, 1st besser, als sS1e heilen. Wir mussen
gestehen, daß UuNSECTeE Durchschnittskatholiken wenı1g der
Sar nıcht vorbereitet In die Verhältnisse eingetre-ten sind. Was wI1ssen enn diese im allgemeinenGnadengeheimnis der sakramentalen Ehe? Die einiachen
Leute werden durch das Herkommen - elenkt. Heute
gehört C och weıtgehend ZU ulen T0h‘‚ kirchlich d
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heıraten. Tafsachheh ‘fehlt den Menschen weithıin das
Verständnis für die degensgüter der christlichen Ehe
Dürfen WIr uns da wundern, WEeNnNn namentlich in der

manche darauf verzichten und sıch mit der Sian-
desamtlichen Eheschliebung begnügen? Die Leute stoßen
sıch vielfach nicht mehr daran. „Wer standesamtlıch
geiraut ist, ich uch verheiratet”, annn I1  — nıicht selten
hören. Die nationalsozialistische Zeıit hat uch In der
Kinstellung ZUT he Wirkungen hervorgebracht, dieschwer beseitigen sınd.
Schon im ReligionsunterrIıcht ' Saln Ä1iese Fragen

rößere Beachtung finden. Besonders ber sollte der
heranwachsenden Jugend bel sSich bietender Gelegenhei
(Glaubensstunden, Kinkehrtage, Standeslehren, Ehevor-
bereitungskurse U, a die hohe Bedeutung es christ-
iichen Ehesakramentes IUr den einzelnen un 1ür die
Gemeinschait dargelegt werden. Dann wird iINa  _ sıch
nıcht leicht diese Gnadenquelle verschütten. Auch be1ı
der Predigt wiıird das Thema „Ehe” allzuoit stieimütter-
lıch behandelt Wir mussen uch auf der Kanzel die
Fragen die Ehe gelegentlich anschneiden und beson-
ders uch die nadenvollen Wirkungen der Ehe behan-
deln Von den igenschaften der Ehe ist besonders die
Unauflöslichkeit besprechen. Durch Ungültigkeıts-
erklärun VO hen der Dispensen m3 nichtvoll-
ZOS9ECNEN hen kann 1ler manche Unsicherheit entstehen,
die durch Aufklärung beseitigt werden mu Auch über
Zivilehe un kirchliche Ehe soll manchmal gesprochen
werden. Die JTatsache, daß siıch die Brautleute selbst das
Ehesakrament spenden, sollte be1 den eutigen Verhält-
nıssen nıcht ohne nähere Erklärung unter das Vaoalk g-.
bracht werden. Sonst entsteht allzuleicht die falsche
Auffassung: Wenn WIT unNs ohnedies selbst das Ehesakra-
ment spenden, brauchen WIT die Kirche und den Pfifarrer
nıcht Daß eiıne Ehe VO  un Katholiken, die nıcht VOT em
Forum der Kirche geschlossen wird, ungültig und daher
auch eın Sakrameht ist, wird dabei üb Ersehen.

Pastoralfragen
Empfang der n}  1i  n Kommunion und Wegzehrung quf

künstliche Weise., In einer Pfiarre tritt eın Kranker, der Speise-
röhrenk\rebs hat un Nnu auf künstliche Weise ernährt werden
kann, iImmer wieder mıiıt der Bilte seinen Pfarrer heran, iıhm
die S£  —  — Kommunion reichen. Der Pfarrer selber weiß NIC.
W.aSs tun soll, un hat auch bısher, TOLZ häufiger Befragung
„Theol.-prakt Quartalschrift“ II 1950 1


